
teidigungssystems, das im 18. Jahrhundert vom 
Architekten Ignazio Bertola für Savoyen errichtet 
wurde. Nach der Chinesischen Mauer ist diese 
Architektur die zweitgrößte der Welt. 
Am frühen Nachmittag fahren Sie nach Perrero 
und machen am Waldensertempel Halt. Weiter 
geht es nach Massello und von dort zum Wei-
ler Balsiglia, wo sich das Museum befindet, das 
1939 zum Gedenken an den 250. Jahrestag der 
glorreichen Rückführung in die Täler von Pellice 
und Chisone eingeweiht wurde.  

4. Tag -  Mittwoch, 11.10.2023
Ihr heutiges Ziel ist die Gemeinde Cavour. Un-
terwegs machen Sie Halt am Schloss Mirado-
lo (bewohnt von Emanuele di Bricherasio, dem 
Gründer von FIAT), um den romantischen Park 
zu besuchen. In Cavour besuchen Sie das his-
torische Zentrum, wo 1561 das Edikt unterzeich-
net wurde, in dem der Herzog von Savoyen den 
Waldensern das Recht zuerkannte, ihre Religion 
in öffentlicher Form innerhalb eines begrenzten 
Territoriums (das später das der „Waldensertäler“ 
werden wird) auszuüben. Am Nachmittag fahren 
Sie zur ehemaligen Zisterzienserabtei von Staf-
farda, ein beeindruckendes mittelalterliches Mo-
nument. Schließlich halten Sie auf dem Rückweg 
nach Pinerolo am Schloss von Osasco an, um 
bei einer Führung einige Innenräume des Schlos-
ses und den Park zu sehen. 

5. Tag -  Donnerstag, 12.10.2023
Nach dem Frühstück verlassen Sie heute Pinero-
lo. Turin mit seiner schönen barocken Innenstadt 
ist Ihr Ziel. Unterwegs erwartet Sie eine genüssli-
che Weinprobe des heimischen Tropfens. 

6. Tag -  Freitag, 13.10.2023
Die Hauptstadt des Piemont, Turin, ist nicht nur 
das wirtschaftliche Zentrum der Region, sondern 
auch eine der bedeutendsten Kulturstädte Itali-
ens. Begeben Sie sich heute auf die Entdeckeung 
der herrlichen Adelspaläste und Residenzen der 
Herzöge von Savoyen (UNESCO-Weltkulturer-
be). Turin ist eine wahre Perle des Barocks. Über 
die Piazza San Carlo führt Sie der Weg bis zum 
Palazzo Carignano. Natürlich darf auch ein Be-
such des Doms mit dem Turiner Grabtuch nicht 
fehlen. 

7. Tag -  Samstag, 14.10.2023
Rückreise nach Deutschland

1. Tag - Sonntag, 08.10.2023
Fahrt im modernen Reisebus durch die Schweiz 
und Oberitalien nach Pinerolo. Hier beziehen Sie 
Ihr Hotel für die kommenden 4 Nächte. 

2. Tag - Montag, 09.10.2023
Nach dem Frühstück besuchen Sie die Teile des 
Nationalmuseums della Cavalleria und Pine-
rolo, die für unser Thema wichtig sind. Danach 
erfolgt die Abfahrt ins Pellice-Tal und Weiterfahrt 
nach Torre Pellice, dem Hauptort der drei his-
torischen Waldensertäler und heutiges Zentrum 
der Waldenskirche Italiens, seit 2017 „Reforma-
tionsstadt Europas“. Der bekannte italienische 
Schriftsteller Edmondo De Amicis nannte die 
Stadt „das italiensiche Genf“. 
Sie besuchen das Waldenser-Kulturzentrum, das 
geschaffen wurde, um das Erbe der Geschich-
te zu bewahren. Unter anderem sehen Sie das 
Convitto Valdese, erbaut zu Ehren der 500 Wal-
denser, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, die 
Casa Valdese della Gioventù und die Casa delle 
Deaconesse. Interessant sind auch die Überreste 
der Festung Santa Maria, die 1690 auf Befehl des 
französischen Marschalls Catinat zerstört wurde. 
Nach einem Mittagessen in einem typisch pie-
montesischen Restaurant besuchen Sie, wenn 
geöffnet, die städtische Galerie für zeitgenössi-
sche Kunst „Filippo Scroppo“ mit Gemälden und 
Skulpturen von Nachkriegskünstlern. Danach 
fahren Sie durch ein Tal mit kleinen Bergdör-
fern und Wäldern nach Bobbio Pellice. Von hier 
aus brachen die westlichen Waldenser auf und 
erreichten, um der französischen Verfolgung zu 
entgehen, nach einer für die damalige Zeit sehr 
langen Reise, ein ähnliches Dorf auf dem Gipfel 
des kalabrischen Apennins, das seitdem Guardia 
Piemontese genannt wird. 

3. Tag - Dienstag, 10.10.2023
Heute fahren Sie in die beiden anderen Wal-
densertäler, ins Chisone-Tal und dann ins Ger-
manasca-Tal (einst die Perrero-Täler). In San 
Germano Chisone besuchen Sie das Waldenser-
museum im Widmann-Gebäude. Weiter geht es 
dann nach Perosa und entlang des Val Chisone 
bis nach Fenestrelle. Hier steht die größte alpine 
Militärbastion Europas, die Festung Fenestrelle. 
Die kolossale Mauerwerksarchitektur, die sich 
über 3 Kilometer auf dem Kamm des Monte 
Orsiera mit einem Gefälle von über 600 Metern 
erstreckt, ist der Dreh- und Angelpunkt des Ver-

Piemont
Auf den Spuren der Waldenser

Die Waldenser, benannt nach Petrus Valdes, einem reichen Kaufmann aus Lyon, der nach einem 
Bekehrungserlebnis 1177 sein Vermögen verkaufte, mit diesem Geld Arme unterstützte und 
durch Wanderprediger den christlichen Glauben in den Sprachen der Menschen verkündete. 
Vor allem wandten sie sich gegen den moralischen Niedergang des Klerus und forderten in der 
Tradition der Apostel ein Leben in Armut. Durch das alleinige Predigtrecht des Klerus gerieten 
sie in Konkurrenz zur katholischen Kirche, die sie als Häretiker verurteilte. Das Piemont ist eines 
ihrer wenigen Rückzugsgebiete gewesen. Wir folgen auf unserer Studienreise der „Straße der 
Hugenotten und Waldenser“, die vom Europarat als Europäische Kulturroute anerkannt wurde. 
Die Waldenser hatten schon vor Martin Luther versucht, die katholische Kirche zu verändern. 
Sie sind eine der ältesten protestantischen Kirchen. Die Waldensergemeinden in Deutschland 
gehören heute den Evangelischen Landeskirchen an.  
Der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, Pfarrer Udo Hahn, wird diese Studienreise 
begleiten und auf die Bedeutung der Waldenser in Geschichte und Gegenwart hinweisen. 
Auf alle Fälle kommen aber auch die Besichtigungen, vor allem Turins und der gute Wein 
Piemonts nicht zu kurz. 

Reisetermin:  08. bis 14. Oktober 2023
Reiseleitung: Akademiedirektor Udo Hahn

Reisetermin:  08.10. bis 14.10.2023

Reiseleitung: Akademiedirektor Udo Hahn

Leistungen

• Fahrt im modernen Reisebus, Zustiege: 
   Würzburg Bhf, Bamberg Bhf, Forchheim Bhf,
   Erlangen ZOB, Fürth Mercure Hotel, 
   Nürnberg Bhf, Ingolstadt Nordbahnhof, 
   München P & R Parkplatz Fröttmaning 
   und Tutzing (Ev. Akademie)
   Mindestteilnehmerzahl pro Zustieg 4 Personen
•  4x Übernachtung / Frühstück im 4****Hotel 
   in Pinerolo, inkl. Bettensteuer
•  2x Übernachtung / Frühstück im 4****Hotel 
   in Turin, inkl. Bettensteuer
•  3x gemeinsames Abendessen
•  1x Weinprobe im Piemont
• Ausflüge und Besichtigungsprogramm in 
   den Waldensertälern lt Beschreibung, 
   inkl. anfallender Eintritte
• Besichtigung Turin inkl. Eintritt Dom
•  Reiseleitung Akademiedirektor Udo Hahn
•  Reisesicherungsschein gem. § 651k BGB

Reisepreis pro Person in Euro

Im Doppelzimmer                 1.148,-
Einzelzimmerzuschlag                 300,-

Reiseveranstalter ist Dr. Augustin Studienreisen GmbH, 
91301 Forchheim. Es gelten die AGB des Veranstalters.
Bei Buchung 20% Anzahlung, Restzahlung bis 30 Tage 
vor Reisebeginn.

Turin
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Einreisebestimmungen
Deutsche Staatsangehörige benötigen zur Ein-
reise nach Italien einen gültigen Personalausweis 
oder Reisepass. Bitte beachten Sie die zum Zeit-
punkt der Reise gültigen Covid-19 Vorschriften.

Petrus Valdes

2011 wurde Udo Hahn zum Direktor der Evan-
gelischen Akademie Tutzing berufen. Er ist 
Autor und Herausgeber zahlreicher religiöser 
Sachbücher und spiritueller Texte und nahm 
Lehraufträge für Christliche Publizistik in 
Bonn und Greifswald wahr. Jetzt ist er Lehr-
beauftragter an der Friedrich-Alexander Uni-
versität Erlangen-Nürnberg im Fachbereich 

Theologie/Christliche Publizistik.

Reise der Evangelischen Akademie Tutzing 

BUCHUNG UND BERATUNG:

Dr. Augustin Studienreisen GmbH
Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim

Tel.: 09191 / 73 63 00
info@dr-augustin.de
www.dr-augustin.de



 

 

 

 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei Pauschalreisen nach § 651a ff BGB 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Die Dr. Augustin Studienreisen 

GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt die Dr. 

Augustin Studienreisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 

Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 

-  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrages. 

-  Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen. 

-  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstal- 

   ter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

-  Die Reisenden können die Pauschalreise - innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten - 

   auf eine andere Person übertragen. 

-  Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und  

   wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn  

   die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reisever- 

   anstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechen- 

   den Kosten sich verringern. 

-  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller  

   Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn  

   der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisen- 

   den Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung. 

-  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsge- 

   bühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die  

   Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. 

-  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rück- 

   trittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

-  Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt wer- 

   den, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung  

   einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht >Kündigung<), wenn Leis- 

   tungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pau- 

   schalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

-  Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht  

   ordnungsgemäß erbracht werden. 

-  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

- Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder - in einigen Mitgliedstaaten - des Reisevermittlers werden Zahlungen zurücker- 

   stattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein  

   und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. Die Dr. Augustin  

   Studienreisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der tourVers Touristik-Versicherungs-Service GmbH, Borsteler Chaussee  

   51, 22453 Hamburg abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der  

   Insolvenz von der Dr. Augustin Studienreisen GmbH verweigert werden. Im Hinblick auf weitere Reiseversicherungen arbeitet die  

   Dr. Augustin Studienreisen GmbH mit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg zusam- 

   men. 
 

Allgemeine Pass- und Visumerfordernisse des Bestimmungslandes, einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von 

Visa, sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
 

" für die Einreise in EU-Staaten: 

   -Personalausweis oder Reisepass notwendig, der mindestens bis zum Datum der Rückreise gültig ist 

" für die Einreise in NICHT-EU-Staaten: 

   -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss,  

    eventuelle Visa werden vor Ort bei Einreise erteilt 

 " für die Einreise in Länder, für die vorab ein Visum beantragt werden muss: 

    -Reisepass notwendig, der noch mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gültig sein muss 

    -Visumbeantragung ca. 2 Monate vor Reisebeginn notwendig für unsere aktuellen Reisen nach  

     Usbekistan, Russland, Iran, USA (ESTA-Registrierung), Jordanien, Oman (e-visum), Kuba und Australien 

Gern sind wir Ihnen bei der Beantragung und Vermittlung der Visa behilflich. 
 

Dr. Augustin Studienreisen GmbH   Tel.: 0 91 91 / 73 63 00 

Bayreuther Str. 9, 91301 Forchheim  info@dr-augustin.de 



Reiseanmeldung  
            

Hiermit melde ich mich und die nachstehenden Personen im eigenen Namen für die Reise  
PIEMONT vom 08.10.2023  bis 14.10.2023 gemäß der Reiseausschreibung an. 
 

Reiseteilnehmer 1 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Reiseteilnehmer 2 
 

Name,Vorname (wie im Reisepass):___________________________________________________________ 
 

Anschrift: ________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Telefon / Fax: ____________________________________________________________________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________________ 
 

Nationalität: ______________________________________________________________________________ 
 

 

Ich/Wir buche/n   ❑ Einzelzimmer   ❑ Doppelzimmer 
 

Bei der gemeinsamen Buchung eines Doppelzimmers zieht die Stornierung einer Person automatisch die Stornierung der anderen  
nach sich, es sei denn, der andere Reiseteilnehmer leistet den für die Reise ausgewiesenen Einzelzimmerzuschlag 
 

❑ Ich / Wir bestelle(n) für die Reise eine Reiserücktrittskostenversicherung 
Hierfür schicken wir Ihnen Unterlagen per Post oder als Email-Link, so dass Sie diese selbst buchen können. Bitte beachten Sie, dass der Abschluss 
einer Reiserücktrittskostenversicherung bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen muss. Bei Buchungen innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn 
muss der Abschluss spätestens am 3. Kalendertag nach Reisebuchung erfolgen. 
. 

Gewünschter Zustiegsort: 
❑ Tutzing (Ev. Akademie)  ❑ München P & R Parkplatz Fröttmaning     
❑ Ingolstadt Nordbahnhof  ❑ Nürnberg Hauptbahnhof  ❑ Fürth Mercure Hotel (A 73) 
❑ Erlangen Großparkplatz  ❑ Forchheim Bahnhof   ❑ Würzburg Bahnhof 
❑ Bamberg Bahnhof   ❑ Schweinfurt Bahnhof  Mindestteilnehmerzahl pro Zustieg 4 Personen  

 

❑ Ich habe meine Rechte als Pauschalreisender gem. §§651a ff. BGB erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Diese finden Sie online: www.dr-augustin.de/informationspflichten_pauschalreisen 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen das Informationsblatt gerne zu. Ohne diese Kenntnisnahme ist eine Buchung 
nicht möglich! 

 

Unverbindliche Kundenwünsche: (z.B. Nichtraucherzimmer, Lebensmittelunverträglichleiten, etc.) 
 
 
 

Diese Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der umseitig veröffentlichten Allgemeinen Reisebedingungen. Dies gilt 
für alle aufgeführten Personen, für deren vertragliche Verpflichtungen ich selbst einstehe. 
 

Ort, Datum:        Unterschrift:  
 

Rücksendung der Anmeldung bitte an:  
Dr. Augustin Studienreisen GmbH 
Bayreuther Str. 9 - 91301 Forchheim 
Fax: 09191 / 73 63 020 – Email: info@dr-augustin.de

http://www.dr-augustin.de/informationspflichten_pauschalreisen


Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde einem der Dr. Augustin Studien-
reisen-Reisebüros den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich 
an. Die Anmeldung kann nur schriftlich vorgenommen werden. Sie 
erfolgt durch den Anmelder auch für einen in der Anmeldung mit auf-
geführten Teilnehmer, für dessen Vertragspflichten der Anmelder wie 
für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entspre-
chende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärungen übernommen hat. Der Vertrag kommt mit der 
schriftlichen Bestätigung durch ein Dr. Augustin Studienreisen-Reise-
büro zustande. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der 
Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters 
vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn 
der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die 
Annahme erklärt. Für die Anmeldung und Speicherung der Daten ge-
langt die DSGVO zur Anwendung. 
 
2. Bezahlung und Aushändigung der Reiseunterlagen 
a) Mit Vertragsabschluss und Aushändigung der unter b) genannten 
Unterlagen wird eine Anzahlung von 20 % des Gesamtreisepreises 
fällig. Sofern Karten für kulturelle Veranstaltungen mit gebucht wer-
den, wird deren Gesamt-preis sofort fällig.  
b) Mit der Anmeldung erhält der Kunde eine Reisebestätigung, Rech-
nung und den Reisesicherungsschein. 
c) Die Restzahlung wird spätestens 3 Wochen vor Reiseantritt fällig. 
d) Nach Begleichung der Restzahlung erhält der Kunde die Reiseun-
terlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn. 
 
3. Leistungen 
Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungsbe-
schreibungen des Reiseveranstalters, sowie die hierauf Bezug neh-
menden Angaben in der schriftlichen Reisebestätigung, verbindlich.  
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
a) Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags-
schluss notwendig werden und die nicht vom Reiseveranstalter wider 
Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind nur gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mängelbehaftet sind. Treten Leistungsänderungen oder 
Abweichungen ein, die den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise er-
heblich verändern, so ist der Kunde unbeschadet der reisevertrags-
rechtlichen Bestimmungen berechtigt, sofern die Reise noch nicht an-
getreten ist, ohne Zahlung eines Entgelts vom Reisevertrag zurück-
zutreten, es sei denn, dass ihm die Durchführung der Reise in der 
veränderten Form zumutbar ist.   
b) Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veranstal-
tungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. Er haftet da-
her nicht selbst für die Durchführung dieser Veranstaltungen.  
c) Besetzungsänderungen bei Konzerten und Opern bleiben vorbe-
halten. Gleiches gilt für namentlich benannte Reiseleiter. Alle ent-
sprechenden Angaben zur personellen Besetzung sind unverbind-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung z.B. auf-
grund von Krankheit kurzfristig ändern kann. Ein Ersatz stellt keine 
wesentliche Vertragsänderung dar und berechtigt nicht zur kosten-
freien Stornierung der Reise.    
d) Unsere Informationen befinden sich auf dem aktuellen Stand und 
sind sorgfältig geprüft, sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigen-
schaften dar.  
e) Dr. Augustin Studienreisen kann eine nachträgliche Änderung des 
Reisepreises vornehmen, wenn er dem Reisenden die Reisepreisän-
derung bis spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitteilt und den Rei-
senden über die Preiserhöhung und deren Gründe informiert. Dr. Au-
gustin Studienreisen darf den Reisepreis um bis zu 8 Prozent anhe-
ben, ohne dass der Reisende berechtigt ist, vom Reisevertrag zu-
rückzutreten. Die Preiserhöhung muss auf eine Erhöhung der Beför-
derungs-kosten oder eine Erhöhung der Abgaben für bestimmte Leis-
tungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder eine Änderung der 
für die Reise geltenden Wechselkurse zurückzuführen sein. Die 
Preisänderung erfolgt in dem Umfang, in dem sich diese Änderungen 
pro Person und pro Kopf auf den Reisepreis auswirken. Dr. August 
Studienreisen verpflichtet sich, den Kunden von Änderungen des Rei-
sepreises oder einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Rei-
seleistung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktre-
ten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reise-
veranstalter. Diese Rücktrittserklärung ist schriftlich vorzunehmen. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, oder tritt er aus sonstigen 
Gründen, die vom Reiseveranstalter nicht zu vertreten sind, die Reise 
nicht an, so steht Dr. Augustin Studienreisen eine angemessene Ent-
schädigung zu. Jeder Teilnehmer ist persönlich dafür verantwortlich, 
dass er im Besitz der notwendigen Reisedokumente, Impfungen, Rei-
sepapiere und insbesondere Visa ist, die ihn zur Einreise in alle Län-
der der gebuchten Reise berechtigen. Dr. Augustin Studienreisen 
haftet nicht für Schäden, die einem Reiseteilnehmer dadurch entste-
hen, dass ihm die Einreise in ein Reiseland wegen fehlender persön-
licher Papiere oder sonstiger in seiner Person liegender Umstände 
verweigert wird, insbesondere besteht insoweit kein Anspruch auf 
Rückzahlung des entrichteten Reisepreises mit Ausnahme tatsäch-
lich ersparter Aufwendungen. Die Höhe der Entschädigung bestimmt 
sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reise-
veranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann. Die 
Mindestentschädigung wird unter Berücksichtigung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen des durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbs, durch die nachfolgend 
genannten Vom-Hundertsätze des Gesamtreisepreises pauschaliert 
vereinbart, sofern der Reisende nicht einen niedrigeren Schaden 
nachweist: 
 
 
a) Bus- und Bahnreisen, Eigenanreise 
bis 30 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
29-21 Tage vor Reiseantritt     40 % des Gesamtreisepreises 
20-15 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt      95 % des Ge-
samtreisepreises 
 

b) Flugpauschalreisen 
bis 60 Tage vor Reiseantritt     20 % des Gesamtreisepreises 
59-30 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
29-15 Tage vor Reiseantritt     60 % des Gesamtreisepreises 
14-04 Tage vor Reiseantritt     80 % des Gesamtreisepreises 
03-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt        95 % des Ge-
samtreisepreises 
 
c) Schiffspauschalreisen und Kombinationsreisen in Verbindung mit 
Kreuzfahrten 
bis 90 Tage vor Reiseantritt     35 % des Gesamtreisepreises 
89-60 Tage vor Reiseantritt     50 % des Gesamtreisepreises 
59-08 Tage vor Reiseantritt   80 % des Gesamtreisepreises 
07-01 Tage vor Reiseantritt sowie bei Nichtantritt       95 % des Ge-
samtreisepreises 
 
In Ausnahmefällen können bei besonderen Reisen die Stornopau-
schalen auch höher liegen. Dies wird dann auf dem Anmeldeformular 
ausgewiesen. 
Gebuchte Karten für Opern-, Konzert- und sonstige kulturelle Veran-
staltungen werden dem Kunden in voller Höhe berechnet.  
 
6. Ersatzperson 
Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner 
ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. 
Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, 
wenn dieser besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder sei-
ner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnun-
gen entgegenstehen. Der Reiseveranstalter hat Anspruch auf Ersatz 
der durch die Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrkosten, für 
die der Dritte, sowie der ursprüngliche Reiseteilnehmer gesamt-
schuldnerisch haften. In jedem Fall wird ein Bearbeitungsentgelt in 
Höhe von € 25,00 sofort fällig, sofern der Reisende nicht einen nied-
rigeren Schaden nachweist. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen nach Antritt der Reise 
infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen nicht oder 
nicht vollständig in Anspruch, so hat er keinen Anspruch auf Erstat-
tung; gleichwohl wird sich Dr. Augustin Studienreisen - jedoch ohne 
Anerkennung jeglicher Rechtspflicht - darum bemühen, ersparte Auf-
wendungen rückzuvergüten. 
 
8. Rücktritt und Kündigung durch Reiseveranstalter 
a) Der Reiseveranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist vor Antritt 
der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhal-
tig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages geboten ist. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie der-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, 
einschließlich der ihn von den Leistungsträgern gutgebrachten Be-
träge.  
b) Der Reiseveranstalter kann bis 3 Wochen vor Reiseantritt vom Rei-
severtrag zurücktreten, wenn wichtige Gründe eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Reise nicht ermöglichen oder wenn die Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht wird. Diese beträgt 15 Personen, wenn 
nicht in der Reiseausschreibung anders angegeben. 
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher 
Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer 
höherer Gewalt (z.B. kriegerische Auseinandersetzungen, innere Un-
ruhen oder Naturkatastrophen) erheblich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der 
Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann 
der Reiseveranstalter für die bereits erbrachte oder zur Beendigung 
der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene 
Entschädigung verlangen. Erfolgt die Kündigung nach Antritt der 
Reise, ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere falls der Vertrag die Rückbeförde-
rung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für 
die Rückbeförderung sind von den beiden Parteien je zur Hälfte zu 
tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
10. Gewährleistung 
a) Abhilfe - Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der 
Reisende Abhilfe verlangen. Der Reiseveranstalter kann die Abhilfe 
verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. 
Der Reiseveranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass 
er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.  
b) Minderung des Reisepreises - Für die Dauer einer nicht vertrags-
gemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entspre-
chende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der 
Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Vertragsschlusses der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand 
zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt 
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, die Mängel 
anzuzeigen. 
 
11. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Rei-
sende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unver-
züglich schriftlich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. 
Diese ist beauftragt, innerhalb einer angemessenen Frist für Abhilfe 
zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche Reiseleitung nicht 
erreichbar, so müssen Beanstandungen unverzüglich schriftlich den 
Leistungsträgern und den Reiseveranstaltern mitgeteilt werden, so-
fern dies für den Reisenden zumutbar ist. Unterlässt es der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Min-
derung nicht ein. 
 
12. Kündigung durch den Kunden 
Der Kunde hat das Recht, den Reisevertrag zu kündigen, wenn die 
Reise die vertraglich zugesicherten Eigenschaften nicht aufweist oder 
Fehler aufweist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhn-
lichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Nutzen aufheben o-
der ändern. Die Kündigung ist jedoch erst zulässig, wenn der Rei-
sende Abhilfe verlangt hat und eine angemessene Frist verstrichen 
ist. 
 
 

13. Haftung 
a) Die Haftung des Reiseveranstalters ist für alle Schäden, mit Aus-
nahme von Körperschäden, auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, a.a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder a.b) soweit der Reise-
veranstalter für einen mit dem Reisenden entstehenden Schaden al-
lein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist.  
b) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als 
Fremdleistungen gekennzeichnet sind. Für diese Angebote anderer 
Veranstalter, die als solche gekennzeichnet sind, gelten dann die Rei-
sebedingungen dieses Veranstalters, die auf Wunsch ausgehändigt 
werden und die Schadenersatzansprüche sind direkt gegen den Ver-
ursacher zu richten.  
c) Ein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist inso-
weit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vor-
schriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz ge-
gen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen o-
der Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter be-
stimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.  
d) Eine Haftung des Reiseveranstalters ist generell ausgeschlossen, 
wenn der Reisende einen Schaden selbst verursacht hat, insbeson-
dere wenn er sich nicht an geltende Sicherheitsvorschriften gehalten 
hat, wenn er Anweisungen der Reiseleitung nicht befolgt hat oder 
wenn er zum Zeitpunkt der Verursachung unter dem Einfluss von Al-
kohol, Drogen oder Medikamenten stand. 
 
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften  
Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Staatsangehörige eines Staa-
tes der Europäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reisean-
tritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine 
Besonderheiten in Ihrer Person und eventueller Mitreisender (z.B. 
Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. Der Rei-
sende ist für die Einhaltung der an den jeweiligen Aufenthaltsorten 
einer Reise geltenden Corona-Regeln und für die Einhaltung sonsti-
ger Gesundheitsvorschriften an den gebuchten Reiseorten persönlich 
verantwortlich. Der Reiseveranstalter trägt keine Verantwortung da-
für, dass der Reisende gebuchte Leistungen wegen der Nichteinhal-
tung von Gesundheitsvorschriften nicht in Anspruch nehmen kann. 
 
15. Ausschluss der Abtretung 
Das Recht des Kunden, ihm aus dem Reisevertrag zustehende An-
sprüche an Dritte abzutreten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist der 
Kunde nicht berechtigt, einen Dritten zu ermächtigen, seine Ansprü-
che im eigenen Namen geltend zu machen. 
 
16. Geltendmachung von Ansprüchen und Verjährung 
Vertragliche Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung 
der Reise hat der Reisende innerhalb von zwei Jahren nach vertrag-
lich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Reisever-
anstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Rei-
sende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Ansprüche der Reisen-
den nach § 651 c bis § 651 f BGB verjähren in zwei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, 
so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reise-
veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. Die Dr. Augustin 
Studienreisen GmbH nimmt an keinen Streitschlichtungsverfahren 
teil. 
 
17. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zufolge. 
 
18. Gerichtsstandsvereinbarung 
Der Reisende kann Dr. Augustin Studienreisen nur an deren Sitz ver-
klagen. Für Klagen von Dr. Augustin Studienreisen gegen den Rei-
senden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die 
Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, die 
nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz von Dr. Augustin Studienreisen 
maßgebend. 
 
 
 
 
 
Veranstalter ist Dr. Augustin Studienreisen GmbH, 
Bayreuther Straße 9, 91301 Forchheim 
 


